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Vorbemerkungen

Dieses Verzeichnis beinhaltet die Anschriften der allgemeinbildenden Schulen für das Schuljahr 2018/2019 im
Verantwortungsbereich des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport mit Stand vom 29. August 2018.

Das Verzeichnis der Schulen ist wie folgt gegliedert:

Teil I       Staatliche allgemeinbildende Schulen nach Schularten.

Teil II      Allgemeinbildende Schulen in freier Trägerschaft.

Begriffliche Erläuterungen

Grundschule
Die Grundschule umfasst die Klassenstufen 1 bis 4; sie wird von allen Schülern gemeinsam besucht. Sie vermittelt
grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten als Voraussetzung für jede weitere schulische Bildung und
fördert die Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit des Kindes.

Regelschule
Die Regelschule mit den Klassenstufen 5 bis 10 vermittelt eine allgemeine und berufsvorbereitende Bildung und schafft
die Voraussetzung für eine qualifizierte berufliche Tätigkeit oder den Übergang in weiterführende Bildungsgänge. Die
Schüler erwerben mit dem erfolgreichen Besuch der Klassenstufe 9 den Hauptschulabschluss. Der Qualifizierende
Hauptschulabschluss wird nach erfolgreichem Besuch der Klassenstufe 9 oder eines zehnten Schuljahrs und
bestandener Prüfung erworben. Der Realschulabschluss wird nach erfolgreichem Besuch der Klassenstufe 10 und
bestandener Prüfung erworben.

Gymnasium
Das Gymnasium führt die Klassenstufen 5 bis 12. Es vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung, die für ein
Hochschulstudium vorausgesetzt wird oder auf eine sonstige berufliche Ausbildung vorbereitet. Das Gymnasium führt
nach erfolgreichem Besuch der Oberstufe mit Bestehen der Abiturprüfung zur allgemeinen Hochschulreife. Für Schüler
mit Realschulabschluss besteht die Möglichkeit, nach erfolgreichem Besuch der dreijährigen Oberstufe mit Bestehen
der Abiturprüfung die allgemeine Hochschulreife zu erwerben. In der Oberstufe kann der schulische Teil der
Fachhochschulreife erworben werden. Gymnasien können in der Ausnahme Spezialklassen führen oder als
Spezialschulen gestaltet sein.

Gemeinschaftsschule
Die Gemeinschaftsschule umfasst die Klassenstufen 1 bis 12. Nach dem Erwerb von Grundkenntnissen und
Grundfertigkeiten in den Klassenstufen 1 bis 4 vermittelt die Gemeinschaftsschule auf der Grundlage ihres
pädagogischen Konzepts eine grundlegende, erweiterte oder vertiefte allgemeine Bildung, die für eine qualifizierte
berufliche Ausbildung oder ein Hochschulstudium vorausgesetzt wird. Die Schüler können entsprechend ihrer
Befähigung und Leistung den Hauptschulabschluss, den Qualifizierenden Hauptschulabschluss, den
Realschulabschluss, den schulischen Teil der Fachhochschulreife sowie die allgemeine Hochschulreife erwerben.
Die Schulart Gemeinschaftsschule deckt das Angebot der Schulart Grundschule oder der Schulart Regelschule mit ab.
Eine Gemeinschaftsschule kann auch nur die Klassenstufen 1 bis 10 umfassen. In diesem Fall muss das Angebot zum
Erwerb der allgemeinen Hochschulreife durch die Kooperation mit einem Gymnasium gewährleistet werden.
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Gesamtschule
Gesamtschulen werden integrativ oder kooperativ geführt. Sie beginnen mit Klassenstufe 5. In der kooperativen
Gesamtschule werden je nach angestrebtem Abschluss Hauptschul-, Realschul- und Abiturklassen gebildet. In der
integrierten Gesamtschule werden je nach angestrebtem Abschluss entsprechende Kurse gebildet. Die gymnasiale
Oberstufe umfasst hier die Klassen 11 bis 13.
Unter Gesamtschulen werden auch die Freien Waldorfschulen und die Thuringia International School-Weimar als
Schulen in freier Trägerschaft geführt. Diese können die Klassenstufen 1 bis 10 sowie die gymnasiale Oberstufe
führen.

Förderschule
Förderschulen sind sonderpädagogische Zentren für Unterricht, Förderung, Kooperation und Beratung. Die
pädagogische Arbeit an der Förderschule hat die Integration der Schüler während und nach der Schulzeit zum Ziel.
Förderschulen pflegen eine enge pädagogische Zusammenarbeit mit den anderen Schulen der Region. Kooperative
und integrative Formen der Erziehung und des Unterrichts ermöglichen die gegenseitige Akzeptanz aller Schüler und
fördern den Umgang miteinander. Förderschulen sind Ganztagsfördereinrichtungen, für die eine Gesamtstundentafel
ausgewiesen wird. Förderschulen sind überregionale und regionale Förderzentren als allgemeinbildende Schulen mit
den Bildungsgängen der Grund- und Regelschule und dem Bildungsgang zur Lernförderung sowie dem Bildungsgang
zur individuellen Lebensbewältigung.

Kolleg
Das Kolleg führt Schüler mit Realschulabschluss oder einem gleichwertigen Abschluss und einer abgeschlossenen
Berufsausbildung oder mindestens dreijähriger Berufstätigkeit oder gleichgestellter Tätigkeit in einem dreijährigen
Vollzeitbildungsgang zur allgemeinen Hochschulreife. Für Schüler ohne Realschulabschluss oder ohne gleichwertigen
Abschluss dauert der Bildungsgang vier Jahre. Das Mindestalter für die Aufnahme ist 19 Jahre. Der Erwerb des
schulischen Teils der Fachhochschulreife ist möglich.

Links

Weitere statistische Ergebnisse, Informationen und Analysen enthält die Website des Thüringer Landesamtes für
Statistik
                                     www.statistik.thueringen.de.
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I.  Staatliche allgemeinbildende Schulen nach Schularten

1.   G r u n d s c h u l e n

Die Grundschulen sind nach kreisfreien Städten und Landkreisen sortiert und innerhalb 
der Landkreise nach Gemeinde/Stadt alphabetisch geordnet. 
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2.   R e g e l s c h u l e n

Die Regelschulen sind nach kreisfreien Städten und Landkreisen sortiert und innerhalb 
der Landkreise nach Gemeinde/Stadt alphabetisch geordnet. 
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3.   G y m n a s i e n

Die Gymnasien sind nach kreisfreien Städten und Landkreisen sortiert und innerhalb 
der Landkreise nach Gemeinde/Stadt alphabetisch geordnet. 
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4.   G e m e i n s c h a f t s s c h u l e n

Die Gemeinschaftsschulen sind nach kreisfreien Städten und Landkreisen sortiert.
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5.   G e s a m t s c h u l e n

Die Gesamtschulen sind nach kreisfreien Städten und Landkreisen sortiert.
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6.    F ö r d e r s c h u l e n

Die Förderschulen sind nach kreisfreien Städten und Landkreisen sortiert und innerhalb 
der Landkreise nach Gemeinde/Stadt alphabetisch geordnet. 
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7.   K o l l e g s 
   

Die Kollegs sind nach kreisfreien Städten und Landkreisen sortiert.
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II.  Allgemeinbildende Schulen in freier Trägerschaft

1.   G r u n d s c h u l e n

Die Grundschulen sind nach kreisfreien Städten und Landkreisen sortiert.
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2.   R e g e l s c h u l e n

Die Regelschulen sind nach kreisfreien Städten und Landkreisen sortiert.
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3.   G y m n a s i e n

Die Gymnasien sind nach kreisfreien Städten und Landkreisen sortiert.
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4.   G e m e i n s c h a f t s s c h u l e n

Die Gemeinschaftsschulen sind nach kreisfreien Städten und Landkreisen sortiert.
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5.   G e s a m t s c h u l e n

Die Gesamtschulen sind nach kreisfreien Städten und Landkreisen sortiert.
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6.    F ö r d e r s c h u l e n

Die Förderschulen sind nach kreisfreien Städten und Landkreisen sortiert.
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